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Bekanntmachung über den Bebauungsplan 
Nr. 578 1. Änderung -Buchholz- für den 
Teilbereich an der Münchener Straße und 
Lindauer Straße  

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
07.05.2018 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
den Bebauungsplan Nr. 578 1. Änderung  
-Buchholz- als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 578 1. Änderung  
-Buchholz- wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB  
öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 578 1. Änderung 
-Buchholz- mit Begründung kann beim Amt für 
Stadtentwicklung und Projektmanagement der 
Stadt Duisburg zu den üblichen Öffnungszeiten 
eingesehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3.  gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung  

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1)  Eine Entschädigung wegen dieses Bebau-
ungsplanes kann der Entschädigungsberech-
tigte gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB verlangen, wenn die in den 
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche kann der 
Berechtigte dadurch herbeiführen, dass er 
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
den Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden: 

 1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

 2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und

 3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht- 
liche Mängel des Abwägungsvorganges, 

  wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind. 

  Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach  
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3)   Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bei Zustande-
kommen dieser Satzung kann gemäß § 7  
Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt- 
machung nicht mehr geltend gemacht  
werden, es sei denn

 a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

 c)  der Oberbürgermeister hat den Satzungs- 
beschluss vorher beanstandet oder

 d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt Duisburg vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan Nr. 578 1. Änderung -Buchholz- in Kraft.

Duisburg, den 9. Juni 2018

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Jansen
Tel.-Nr.: 0203 283-7479
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Benachrichtigung über öffentliche 
Zustellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Das an Herrn Jemil Abdelhedi, zuletzt 
wohnhaft Kardinal-Galen-Str. 9, 47051 
Duisburg, gerichtete Schreiben, Akten- 
zeichen 51-42/95 22868, wird gemäß §§ 1 
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-West- 
falen (Landeszustellungsgesetz NRW –  
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW.  
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekanntmachung 
von kommunalem Ortsrecht (Bekannt- 
machungsverordnung – BekanntmVO)  
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) - in der 
jeweils gültigen Fassung - durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. 

Eine Zustellung auf andere Weise kann 
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthalt 
des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt zur Aushän-
digung bereit beim Jugendamt der Stadt 
Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 
73 - 75, 47051 Duisburg, Zimmer 122, 
montags, mittwochs und donnerstags in 
der Zeit von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr.  
Es gilt als zugestellt, wenn seit der Ver- 
öffentlichung dieser Benachrichtigung  
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.

Duisburg, den 4. Juni 2018

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

 
Bock

Auskunft erteilt: 
Frau Bock   
Tel.-Nr.: 0203 283-3112     

Zustellung durch öffentliche Bekannt- 
machung

Die an Herrn Abdeslam Boukayoua,  
geb. 27.07.1990, derzeit unbekannten 
Aufenthalts (letzte bekannte Melde- 
adresse: Großenbaumer Allee 106,  
47269 Duisburg) gerichtete Ordnungsver-
fügung vom 28.05.2018, Aktenzeichen  
32-31-3 Th AW 28/18, wird gemäß  
§§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW)  
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in 
Verbindung mit § 4 der Verordnung über 
die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der 
jeweils geltenden Fassung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim  
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße 
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 240  
werktags, außer samstags, in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser 
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 

Duisburg, den 30. Mai 2018

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Steen

Auskunft erteilt:  
Herr Theis
Tel.-Nr.: 0203 283-6353

Zustellung durch öffentliche Bekannt- 
machung

Die an Herrn Takhom, Akkharawoot, 
derzeit unbekannten Aufenthalts gerichte-
te Ordnungsverfügung vom 06.06.2018, 
Aktenzeichen 32-31-3 Wer AW 35/18 
wird gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungs- 
gesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006  
(GV. NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4 der 
Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht 
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW. 
S. 516) in der jeweils geltenden Fassung 
durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim  
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße 
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 242, 
werktags, außer samstags, in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser 
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 

Duisburg, den 6. Juni 2018 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Wernike

Auskunft erteilt: 
Frau Wernike 
Tel.-Nr.: 0203 283-6241
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Zustellung durch öffentliche Bekannt- 
machung

Der an Herrn Leonard-Marian Mititescu, 
zuletzt wohnhaft Ostackerweg 16,  
47139 Duisburg, gerichtete Bußgeld- 
bescheid vom 03.05.2018, Aktenzeichen  
222003043626 SB108, wird gemäß  
§§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW)  
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in 
Verbindung mit § 4 der Verordnung über 
die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der 
jeweils geltenden Fassung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Von-der-Mark-
Str. 36 (DU-Meiderich), 47049 Duisburg, 
Zimmer 417, am Mo., Mi., Do. 8-12 und 
14-16 Uhr, sowie Di. und Fr. 8-12 Uhr zur 
Abholung bereit. Es gilt zwei Wochen nach 
dieser Bekanntmachung als zugestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.

Duisburg, den 8. Juni 2018 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Krause

Auskunft erteilt:
Frau Korneli
Tel.-Nr.: 0203 283-6329

Zustellung durch öffentliche Bekannt- 
machung

Grundsteuerbescheide ab 2015 vom 
07.06.2018 für die Wohnungen Nr. 4 und 
Nr. 7 im Hause Hochfeldstr. 8

Zustellung durch öffentliche Bekannt- 
machung

Die an Herrn Tair, Kamer derzeit unbe-
kannten Aufenthalts gerichtete Ordnungs-
verfügung vom 07.06.2018, Aktenzeichen 
32-31-3 Wer AW 36/18 wird gemäß  
§§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW)  
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in 
Verbindung mit § 4 der Verordnung über 
die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der 
jeweils geltenden Fassung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim  
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße 
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 242, 
werktags, außer samstags, in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser 
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 

Duisburg, den 7. Juni 2018

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Wernike

Auskunft erteilt: 
Frau Wernike 
Tel.-Nr.: 0203 283-6241

Steuerpflichtiger: Wolf-Rosenberg, 
David
Buchungsstelle: 415-0-458-7
Vertragsgegenstand 231 000 675 108 
und 231 000 675 116
Bisherige Anschrift: Bundesstr. 76, 
20144 Hamburg

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete 
Empfänger benachrichtigt, dass die ge-
nannten Bescheide

-  nicht zugestellt werden konnten, weil 
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu 
ermitteln war.

-  beim Amt für Rechnungswesen und 
Steuern Duisburg, Sonnenwall 85, 
47051 Duisburg, Zimmer 506, mon-
tags bis donnerstags in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags in 
der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
außer sonnabends, zur Aushändigung 
bereitliegen,

-  als zugestellt gelten, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
durch die Zustellung durch öffent- 
liche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs. 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Verbindung 
mit § 4 der Verordnung über die öffentli-
che Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht vom 26.08.1999 (BekanntmVO) 
in der jeweils geltenden Fassung.

Duisburg, den 11. Juni 2018 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Spliethoff

Auskunft erteilt:
Frau Wetzel
Tel.-Nr.: 0203 283-6717
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Benachrichtigung über öffentliche 
Zustellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Der an Frau Suada Hajrusi, zuletzt wohn-
haft Weidenweg 17, 47059 Duisburg, 
gerichtete Bescheid, Aktenzeichen  
51-42/BEEG 41F-51-01584, wird gemäß 
den §§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz 
NRW - LZG NRW) vom 07.03.2006  
(GV. NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4 der 
Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht 
(Bekanntmachungsverordnung –  
BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW. 
S. 516) - in der jeweils gültigen Fassung -  
durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. 

Eine Zustellung auf andere Weise kann 
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthalt 
der Adressatin nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt zur Aushän-
digung bereit beim Jugendamt der Stadt 
Duisburg, Außenstelle Ludgeristraße 12, 
47057 Duisburg, Zimmer 208, montags 
und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr 
bis 15:00 Uhr. 

Es gilt als zugestellt, wenn seit der Ver- 
öffentlichung dieser Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.

Duisburg, den 15. Juni 2018

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Tomicki

Auskunft erteilt: 
Frau Wenig
Tel.-Nr.: 0203 283-6245

Benachrichtigung über öffentliche 
Zustellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Das an Herrn Baris Gilic, zuletzt wohnhaft 
Theodor-Storm-Str. 1, 25541 Brunsbüttel, 
gerichtete Schreiben, Aktenzeichen  
51-42/91 62.773/62.774, wird gemäß §§ 1 
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht (Bekanntmachungsver-
ordnung – BekanntmVO) vom 26.08.1999 
(GV. NRW. S. 516) - in der jeweils gültigen 
Fassung - durch öffentliche Bekannt- 
machung zugestellt. 

Eine Zustellung auf andere Weise kann 
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthalt 
des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt zur Aushän-
digung bereit beim Jugendamt der Stadt 
Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-
Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 
305, montags, mittwochs und donnerstags 
in der Zeit von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr.  
Es gilt als zugestellt, wenn seit der Ver- 
öffentlichung dieser Benachrichtigung  
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.

Duisburg, den 14. Juni 2018

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Ugur

Auskunft erteilt: 
Frau Ugur 
Tel.-Nr.: 0203 283-5450     

Zustellung durch öffentliche Bekannt- 
machung

Die an Frau OMOREGBE, Rachel, derzeit 
unbekannten Aufenthalts (letzte bekann-
te Meldeadresse: unbekannt) gerichtete 
Ordnungsverfügung vom 02.05.2018, Ak-
tenzeichen 32-31-2 575715  wird gemäß 
§§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Verbin- 
dung mit § 4 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von kom-
munalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der 
jeweils geltenden Fassung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim  
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße 
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 313  
werktags, außer samstags, in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser 
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 

Duisburg, den 20. Juni 2018 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Eggemann

Auskunft erteilt: 
Herr Neumayr
Tel.-Nr.: 0203 283-8341
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6. Bezirksverwaltung Rheinhausen
  Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rhein-

hausen, Bürger-Service, Körnerplatz 1, 
Zimmer 104 – 113,  
Fernruf: 0203/283 8543

 4 Fahrräder, 1 Uhr, 1 Buch

7. Bezirksverwaltung Süd
  Duisburg-Buchholz, Verwaltungs- 

gebäude Sittardsberger Allee 14,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

  3 Handys, 1 Ring, 2 Geldbörsen ohne 
Geldbetrag, 2 Geldbörsen mit Geld- 
betrag, 3 Autoschlüssel, 2 EC-Karten,  
1 sonstiges Personaldokument,  
2 Sicherheitsschlüssel, 1 Geige

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

8 Hunde, 22 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme-
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier-
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen; 
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 13. Juni 2018 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck
  Duisburg-Meiderich, Verwaltungs- 

gebäude Von-der-Mark-Str. 36, 
Bürger-Service, Von-der-Mark-Str. 36, 
Zimmer 100, Fernruf: 0203/283 7543

  2 Fahrräder, 3 Handys, 1 Armband,  
1 Ring, 2 Geldbörsen ohne Geldbetrag, 
1 Handtasche, 2 Personalausweise,  
2 Führerscheine, 2 EC-Karten,  
3 Krankenkassenkarten, 1 Fahrausweis, 
1 Aufenthaltserlaubnis, 11 sonstige 
Personaldokumente, 1 Unterhaltungs-
elektronikteil, 1 Brille

4.  Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

  Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

  1 Fahrrad, 1 Handy, 1 Ring, 1 Hand-
schuh, 7 Geldbörsen ohne Geldbetrag, 
1 Sporttasche, 5 Personalausweise,  
1 Führerschein, 2 Fahrzeugscheine,  
1 EC-Karte, 2 sonstige Personaldoku-
mente, 1 Kinderwagen, 1 Autoschlüs-
sel, 2 Schlüsselbunde

5. Bezirksverwaltung Mitte 
  Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungs- 

gebäude Sonnenwall 73 – 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

  7 Fahrräder, 7 Handys, 1 Schal,  
1 Handschuh, 9 Geldbörsen ohne Geld-
betrag, 6 Geldbörsen mit Geldbetrag,  
1 Rucksack, 1 Handtasche, 2 Sport- 
taschen, 6 Taschen,1 loser Geldbetrag, 
5 Autoschlüssel, 12 Personalausweise, 
6 Führerscheine, 1 Fahrzeugschein,  
2 EC-Karten, 1 Reisepass, 1 Fahraus-
weis, 3 Aufenthaltserlaubnisse,  
5 ausländische Ausweise, 1 sonstiges 
Personaldokument, 5 Sicherheitsschlüs-
sel, 1 Unterhaltungselektronikteil,  
1 Spielware, 2 Regenschirme, 1 Tablet, 
1 Feuerzeug

Ungültigkeitserklärung eines Dienst- 
ausweises des Bürger- und Ordnungs- 
amtes

Der Dienstausweis-Nr. 32/542, ausgestellt 
am 05.07.2016 für Tanja Pluskwik (ehe-
mals Rack-Janowicz), geb. am 10.09.1986, 
ist verlorengegangen. Er wird hiermit für 
ungültig erklärt.

Duisburg, den 12. Juni 2018

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Mettlen

Auskunft erteilt:
Frau Grohnert
Tel.-Nr.: 0203 283-3031

Fundsachen, die im Monat Februar 
2018 beim Amt für bezirkliche Angele-
genheiten abgeliefert wurden

1. Bezirksverwaltung Walsum
  Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 

Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

  1 Fahrrad, 4 Handys, 1 Geldbörse  
ohne Geldbetrag, 2 Handtaschen,  
1 Reisepass, 1 Fahrausweis, 1 Sicher- 
heitsschlüssel

2. Bezirksverwaltung Hamborn
  Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn, 

Bürger-Service, Zimmer 1 und 3,  
Duisburger Str. 213,  
Fernruf: 0203/283 5296

  1 Handy, 1 Geldbörse ohne Geldbetrag, 
1 Sporttasche, 2 Personalausweise,  
1 Krankenkassenkarte, 1 ausländischer 
Ausweis, 1 Werkzeug, 2 E-Gitarren
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Fundtiere

9 Hunde, 12 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme-
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier-
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen; 
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 13. Juni 2018 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3200294035  
(alt: 100294032) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 29. Mai 2018

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202289066 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 29. Mai 2018

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3268005273  
(alt: 168005270) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 29. Mai 2018

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

5. Bezirksverwaltung Mitte 
  Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungsge-

bäude Sonnenwall 73 – 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

  1 Fahrrad, 7 Handys, 2 Armbänder,  
9 Ringe, 1 Anhänger, 1 Kette, 2 Uhren, 
31 Jacken, 9 T-Shirts, 28 Kopfbede-
ckungen, 3 Unterwäsche, 33 Schals,  
4 Handschuhe, 2 sonstige Textilien,  
9 Taschen, 8 Geldbörsen ohne Geld- 
betrag, 8 Geldbörsen mit Geldbetrag,  
1 Rucksack, 1 Handtasche, 3 Taschen,  
1 loser Geldbetrag, 13 Autoschlüssel, 
17 Personalausweise, 5 Führerscheine, 
1 Fahrzeugschein, 12 EC-Karten,  
3 Krankenkassenkarten, 1 Fahrausweis, 
1 Aufenthaltserlaubnis, 3 ausländische 
Ausweise, 7 sonstige Personaldoku-
mente, 20 Sicherheitsschlüssel,  
40 Unterhaltungselektronikteile,  
3 Spielwaren, 6 Regenschirme, 1 Brille, 
5 Bücher, 1 Schachuhr, 2 Brotdosen,  
6 Trinkflaschen, 18 Schlampermäpp-
chen, 2 Wickelunterlagen, 1 Heimtier-
ausweis, 1 Zeiterfassungschip,  
1 Smartwatch

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen
  Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rhein-

hausen, Bürger-Service, Körnerplatz 1, 
Zimmer 104 – 113,  
Fernruf: 0203/283 8543

  3 Fahrräder, 2 Handys, 2 Geldbörsen 
mit Geldbetrag, 1 Laptop

7. Bezirksverwaltung Süd
  Duisburg-Buchholz, Verwaltungs- 

gebäude Sittardsberger Allee 14,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

  2 Fahrräder, 1 Handy, 1 Ring, 1 Uhr,  
1 Sporttasche, 2 Autoschlüssel, 1 Perso-
nalausweis, 1 Sicherheitschlüssel,  
3 Fahrradhelme

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksämter 
entgegengenommen.

Fundsachen, die im Monat März 2018 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden

1. Bezirksverwaltung Walsum
  Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 

Bürger-Service, Erdgeschoss,
  Friedrich-Ebert-Str. 152,  

Fernruf: 0203/283 5732

  1 Handy, 1 Schmuckstück, 2 Geldbör-
sen ohne Geldbetrag, 1 Geldbörse mit 
Geldbetrag, 1 Tasche, 3 Personal- 
ausweise, 1 Reisepass

2. Bezirksverwaltung Hamborn
  Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn, 

Bürger-Service, Zimmer 1 und 3,  
Duisburger Str. 213,  
Fernruf: 0203/283 5296

  1 Fahrrad, 1 Handy, 2 Geldbörsen ohne 
Geldbetrag, 2 Taschen, 1 Fahrzeug-
schein, 1 Reisepass

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck
  Duisburg-Meiderich, Verwaltungs- 

gebäude Von-der-Mark-Str. 36, 
Bürger-Service, Von-der-Mark-Str. 36, 
Zimmer 100, Fernruf: 0203/283 7543

  1 Fahrrad, 1 Handy, 1 Armband,  
1 Jacke, 1 Geldbörse mit Geldbetrag,  
3 Handtaschen, 2 lose Geldbeträge,  
1 Autozubehörteil, 4 Personalausweise, 
1 Fahrzeugschein, 1 Krankenkassenkar-
te, 1 ausländischer Ausweis, 4 sonstige 
Personaldokumente, 1 Brille, 2 Geh-
stöcke, 3 Feuerlöscher, 1 Schlüssel mit 
Anhänger

4.  Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

  Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

  1 Fahrrad, 2 Handys, 6 Geldbörsen 
ohne Geldbetrag, 1 Tasche, 1 Führer-
schein, 1 EC-Karte, 1 sonstiges Perso-
naldokument, 1 Navigationsgerät
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Das Sparkassenbuch Nr. 3215040167  
(alt 115040164) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 5. Juni 2018

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen  
die Sparkassenbücher Nr. 4221117718  
(alt 121117717), 3221133642  
(alt 121133649) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der 
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung der Sparkassenbücher 
anzumelden, da andernfalls die Spar- 
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 8. Juni 2018 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3238037356  
(alt 138037353) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Spar- 
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 29. Mai 2018

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3260088095 alte Nr.: 
160088092 der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Spar- 
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 4. Juni 2018

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202744672 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 5. Juni 2018

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4252096021  
(alt 152096020) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 5. Juni 2018

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Bezirksregierung Düsseldorf 
Flurbereinigungsbehörde 
-Dezernat 33- 

Mönchengladbach, 04.06.2018 
Dienstgebäude 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36 – 40 
Tel.: 0211/475-9803 
FAX: 0211/475-9791 

 
 
Flurbereinigung Deich Meerbusch-Lank 
 
Az.: 33-70901 
 

Vorläufige Besitzeinweisung 
 
 
 
In dem Flurbereinigungsverfahren Deich Meerbusch Lank  wird hiermit gem. § 65 Flurberei-
nigungsgesetz (FlurbG) die vorläufige Besitzeinweisung angeordnet. 
 
Die Überleitungsbestimmungen vom 04.06.2018 sind Bestandteil dieses Verwaltungsaktes. 
 
1. Diese vorläufige Besitzeinweisung wird mit dem 01.08.2018 wirksam (Stichtag der Wert-

gleichheit gemäß § 44 Abs. 1 Satz 4 FlurbG). Abweichend von diesem allgemeinen 
Stichtag gehen zu den in den Überleitungsbestimmungen bestimmten Zeitpunkten der 
Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke auf die in den Nachwei-
sen zur neuen Feldeinteilung benannten Empfänger über. Die bisherigen Besitz-, Verwal-
tungs- und Nutzungsrechte an den alten Grundstücken erlöschen zu den in den Überlei-
tungsbestimmungen angegebenen Zeitpunkten. Dann müssen anstelle der alten Grund-
stücke die neuen Grundstücke in Bewirtschaftung genommen werden. 
 
Sonstige Rechtsverhältnisse, insbesondere Eigentumsrechte, bleiben unverändert. 

 
2. Die vorläufige Besitzeinweisung mit Gründen, die Überleitungsbestimmungen und die 

Karte der neuen Feldeinteilung liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten vom 
02.07.2018 bis zum 15.07.2018 aus bei: 
 
• der Stadt Meerbusch, Technisches Rathaus Lank-Latum, Wittenberger Straße 21, 

40668 Meerbusch, Abteilung 4, Zimmer 15, von montags bis freitags zu den üblichen 
Geschäftszeiten, 

• der Stadtverwaltung Krefeld, Friedrichstraße 25, 47798 Krefeld, Zimmer 203, von 
montags bis freitags zu den üblichen Geschäftszeiten, 

• der Bezirksregierung Düsseldorf, Dez. 33, Croonsallee 36 – 40, 41061 Mönchen-
gladbach, Zimmer 302 (Herr Witzke) montags bis freitags zu den üblichen Ge-
schäftszeiten (Terminabsprache wird empfohlen).  
 

Den Beteiligten wird auf Antrag an Ort und Stelle die neue Feldeinteilung erläutert. Der 
Antrag ist an die Flurbereinigungsbehörde zu richten. 
 
Den Teilnehmern wurden vorab ein Entwurf dieser vorläufigen Besitzeinweisung sowie 
der Überleitungsbestimmungen, eine Übersicht über die Grundstücke, in deren Besitz 
eingewiesen wird sowie ein Kartenauszug mit der neuen Feldeinteilung übersandt. 

 
3. Pachtverhältnisse und sonstige Besitzrechte gehen auf die neuen Grundstücke über. In-

nerhalb einer Frist von drei Monaten können bei der Flurbereinigungsbehörde folgende 
Festsetzungen beantragt werden: 
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3.1 Angemessene Verzinsung einer eventuell vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichs-
zahlung für eine dem Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung durch den Nießbrau-
cher (§ 69 Satz 2 FlurbG). 
 

3.2 Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleiche infolge ei-
nes eventuellen  Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz 
(§ 70 Abs. 1 FlurbG) 
 

3.3 Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernisse der Bewirtschaf-
tung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

 
Die Anträge zu 3.1 und 3.2 können von beiden Vertragspartnern, der Antrag zu 3.3 kann 
nur vom Pächter gestellt werden (§ 71 FlurbG). Die Frist beginnt mit dem Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung dieses Verwaltungsaktes. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen der §§ 34 und 85 Ziffern 5 und 6 FlurbG 
auch nach Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungs-
planes wirksam bleiben. 
 

Gründe 
 
Die Voraussetzungen für den Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung mit Überleitungsbestim-
mungen liegen vor, da die Grenzen der neuen Grundstücke in die Örtlichkeit übertragen worden 
sind, endgültige Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstücke vorliegen sowie das 
Verhältnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten feststeht. Die neue Feld-
einteilung wurde den Beteiligten bereits in einem Offenlagetermin bekanntgegeben und auf An-
trag an Ort und Stelle erläutert. 
 
Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand wird durch Überleitungsbestimmungen ge-
regelt (§ 65 Abs. 2 FlurbG in Verbindung mit § 62 Abs. 2 und 3 FlurbG). 
 
Die nachteiligen Einwirkungen durch die Deichsanierung (zweiter Bauabschnitt) sollen baldmög-
lich beseitigt werden. Es ist den Beteiligten daher nicht zumutbar, den Besitzwechsel erst mit 
der Ausführung des Flurbereinigungsplanes vorzunehmen. 
 
Die an dem Verfahren Beteiligten haben sich darauf eingestellt, dass sie den Besitz an ihren 
neu zugeteilten Grundstücken im Sommer 2018 antreten können. Nach Abwägung aller hier 
erheblichen Umstände entspricht es daher pflichtgemäßem Ermessen, die vorläufige Besitzein-
weisung zu erlassen.  
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (öffentliche 
Bekanntmachung) Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf, Dienstgebäude Mönchengladbach, Croonsallee 36-40, 41061 Mönchengla-
dbach, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifi-
zierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Bezirksregierung Düssel-
dorf erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd.sec.nrw.de. 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer An-
meldung nach dem de-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststel-
le@brd-nrw.de-mail.de. 
Hinweis: 

Weitere Hinweise zur Widerspruchserhebung in elektronischer Form finden Sie auf der Homepage der 
Bezirksregierung Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter „Kontakt“.“ 
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Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige Vollzie-
hung dieses Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn 
keine aufschiebende Wirkung haben. 
 

Gründe für die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Der Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung liegt im öffentlichen Interesse und im überwie-
genden Interesse der Beteiligten. Insbesondere liegt es im öffentlichen Interesse, dass eine 
zügige Abwicklung des Flurbereinigungsverfahrens erreicht und die ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sichergestellt wird. Der tatsächliche Besitz-
übergang lässt sich durch die ineinandergreifenden Besitzregelungen des Flurbereinigungs-
planes nur für alle Beteiligten des Verfahrens gleichzeitig vollziehen. Diese allgemeinen Voll-
zugsinteressen überwiegen das Interesse der Beteiligten an der aufschiebenden Wirkung 
der von ihnen erhobenen Rechtsbehelfe. 
 

Rechtsbehelfshinweis zur sofortigen Vollziehung 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beantragt werden bei dem Oberverwaltungs-
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen –IX. Senat (Flurbereinigungsgericht)-, Aegidiikirch-
platz 5, 48143 Münster. 
 
Nachrichtlicher Hinweis zu Dauergrünland: 
Bewirtschafter von Dauergrünland im Sinne der Dauergrünlanderhaltungsverordnung NRW werden 
auf das Umbruchverbot hingewiesen. Ein ungenehmigter Umbruch von Dauergrünland in den durch 
die vorläufige Besitzeinweisung zugeteilten Flächen kann zu Sanktionen aufgrund Verstößen gegen 
Cross-Compliance-Auflagen führen. Sollte im Einzelfall ein Umbruch von Dauergrünland erforderlich 
sein, ist im Vorfeld des Umbruchs eine Klärung mit der EG-Zahlstelle und der Flurbereinigungsbehör-
de herbeizuführen. 
 
 

Im Auftrag 
 

LS  gez. 
 

Ralph Merten 
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Bezirksregierung Düsseldorf 
Flurbereinigungsbehörde 
-Dezernat 33- 

Mönchengladbach, 04.06.2018 
Dienstgebäude 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36 – 40 
Tel.: 0211/475-9803 
FAX: 0211/475-9791 

 
 
Flurbereinigung Deich Meerbusch-Lank 
Az.: 33-70901 
 
 

Überleitungsbestimmungen 
zur vorläufigen Besitzeinweisung 

 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf erlässt hiermit als Flurbereinigungsbehörde, nach Anhörung 
des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft, die nachstehenden Überleitungsbestimmun-
gen für das Flurbereinigungsverfahren Deich Meerbusch-Lank. Sie regeln gemäß § 62 Abs. 
2 und § 66 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG), die tatsächliche Überleitung in den neu-
en Zustand, namentlich den Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung der 
neuen Grundstücke. 
 
 
Die Überleitungsbestimmungen sind Bestandteil der vorläufigen Besitzeinweisung vom 
04.06.2018 (§ 65 FlurbG) und treten zeitgleich in Kraft. 
 
 
1. Allgemeine Bestimmungen 
 

1.1 Diese Überleitungsbestimmungen gelten für alle am Flurbereinigungsverfahren Beteilig-
ten. 

1.2 Nach Aberntung der aufstehenden Früchte, spätestens mit den in nachstehender Tabel-
le genannten Terminen, gehen der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen 
Grundstücke auf den in den Nachweisen zur neuen Feldeinteilung benannten Empfän-
ger über. Die Aberntung und Räumung der bisherigen alten Grundstücke müssen ent-
sprechend der Nutzungs- bzw. Fruchtart bis zum jeweiligen Termin des Nutzungsüber-
gangs beendet sein. Die Räumung bedeutet die völlige Freimachung des Grundstücks 
für die Bewirtschaftung durch den Nachfolger. Häckselstroh gilt als Aberntung. 
 

Beteiligte, die diese Vorschrift nicht beachten, haben keinen Anspruch auf Entschädi-
gung, wenn die Grundstücke nach diesen Bestimmungen auf den Empfänger der Abfin-
dungsflurstücke übergehen. Darüber hinaus ist der Empfänger der Abfindung nach Zu-
stimmung der Flurbereinigungsbehörde berechtigt, noch aufstehende oder lagernde 
Früchte, Materialien sowie Zäune und andere versetzbare Anlagen auf Kosten und Ge-
fahr des bisherigen Eigentümers zu entfernen. 
 

Aufstehende Früchte 
bzw. Nutzungsart 

Spätester Zeitpunkt 
der Räumung 

Wintergerste 15.08.2018 

Grünfutter nach Getreide 20.11.2018 
Zwischenfrüchte oder Untersaaten (als GAP-Greening-Maßnahme nach 
Getreide und Mais) 

15.02.2019 

Winterweizen, Roggen, Sommergetreide, Raps 20.09.2018 
Kartoffeln 15.11.2018 
Klee, Luzerne, Raigras 02.11.2018 
Futterrüben 15.11.2018 
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Zuckerrüben 
Rübenblatt kann als Gründünger auf der Altfläche entschädigungslos verbleiben. Blatt-
schwaden sind abzuräumen. 

31.12.2018 

Zuckerrübenmieten 15.02.2019 

Mais 15.12.2018 

Rosenkohl 28.02.2019 
Weißkohl, Rotkohl 31.12.2018 

Wirsing, Grünkohl, Porree 31.01.2019 

Blumenkohl, Spinat 01.12.2018 

Möhren (einschl. Mieten) 15.02.2019 

Dauergrünland und Feldgras 31.12.2018 

Gebäudeflächen nach besonderer Fest-
setzung durch die Flur-
bereinigungsbehörde 

Obstbäume und Beerensträucher siehe Ziffer 4 

Wald siehe Ziffer 5 

Wege, Gräben siehe Ziffer 6 

Stilllegungsflächen  31.12.2018  
Ab dem 31.08.2018 ist 
die Einsaat der Folge-
frucht unter Beachtung 

der EU-Förder-
regelungen möglich. 

Sonderkulturen, z.B. Baumschulen, Spargel, Erdbeeren, Rosen im Bedarfsfall auf An-
trag besondere Rege-
lung durch die Flurbe-
reinigungsbehörde 

Vorstehend nicht aufgeführte Früchte oder Flächen 30.11.2018 

 

1.3 Abweichende Vereinbarungen hinsichtlich des Zeitpunktes des Besitzüberganges kön-
nen unter den Beteiligten getroffen werden, wenn Rechte Dritter durch diese Vereinba-
rungen nicht berührt werden. Sie bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde. 

1.4 Auf die bereits öffentlich bekanntgemachten und weiter geltenden Einschränkungen des 
§ 34 FlurbG (Veränderungssperre) wird ausdrücklich hingewiesen. 

 
2. Alte Anlagen 
 

2.1 Versetzbare Anlagen (z.B. Vieh- und Geräteschuppen, Weidezäune, Pumpanlagen 
u.a.) müssen bis zum 31.12.2018 von dem bisherigen Eigentümer der alten Grundstücke 
entfernt werden. Die Entfernung muss vollständig erfolgen. Nach diesem Zeitpunkt ge-
hen die nicht entfernten Anlagen entschädigungslos auf den Empfänger der neuen 
Grundstücke über, sofern die betroffenen Beteiligten nicht etwas anderes vereinbart ha-
ben.  

2.2 Nicht versetzbare Anlagen (z.B. Mauern, Scheunen, massive Viehtränken u.s.w.) ge-
hen, soweit zwischen den betroffenen Beteiligten nichts anderes vereinbart wurde, mit 
dem Besitzübergang der Grundstücke auf den Abfindungsempfänger über und sind von 
diesem zu übernehmen. 
Kann zwischen den Beteiligten keine Einigung über die Frage einer eventuellen Ent-
schädigung erzielt werden, wird diese auf besonderen Antrag von der Flurbereini-
gungsbehörde – erforderlichenfalls nach Anhörung eines Sachverständigen – entschie-
den. Entsprechende Anträge sind bis zum 31.12.2018 schriftlich bei der Flurbereini-
gungsbehörde zu stellen.  
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2.3 Alte Mieten (z.B. Strohmieten, Futterrübenmieten und Silagemieten) müssen bis zum 

30.11.2018 geräumt sein und die entsprechenden Grundstücksteile in ordnungsgemä-
ßem Zustand an den Besitzer der Landabfindung übergeben werden. Mieten die unter 
Ziffer 1.2 genannt wurden, gehen zu dem dort genannten Zeitpunkt über. 
 

2.4 Der Empfänger der Abfindung ist nach Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde be-
rechtigt, eine eventuell notwendige Räumung auf Kosten des bisherigen Eigentümers 
durchzuführen. 

 
3. Neue Anlagen 
 

3.1 Mieten, Weideschuppen, Tränkanlagen, Einfriedungen sowie sonstige Anlagen dürfen 
nur auf den neuen Flurstücken angelegt werden. 

3.2 Bei der Errichtung solcher Anlagen sowie bei der Anpflanzung von Hecken, Bäumen und 
Sträuchern sind die Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes (NachbG NW) in der 
derzeit gültigen Fassung zu beachten. 
 

Beteiligte können Abweichendes vereinbaren, soweit diese Vereinbarungen nicht gegen 
andere Vorschriften verstoßen. Diese Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde (§ 34 FlurbG). 

 
4. Obstbäume und Beerensträucher 
 

4.1 Die im Flurbereinigungsgebiet vorhandenen Obst- und Beerensträucher wechseln nicht 
den Besitzer. 

 
5. Holzbestände  

 

5.1 Einzeln stehende Bäume, Baumgruppen, Gehölze Sträucher und Hecken außerhalb 
geschlossener Waldgebiete gehen mit dem Besitzübergang der Grundstücke, auf de-
nen sie stehen, auf den Empfänger der Landabfindung über und müssen von diesem 
übernommen werden. 
 

5.2 Bis zu dem Tag, an dem der Besitz an dem Grundstück übergeht, darf der bisherige 
Eigentümer die Holzentnahme im Rahmen der ortsüblichen Nutzung vornehmen. Die 
gänzliche Entfernung bedarf der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde; in diesem 
Fall ist der Alteigentümer verpflichtet, die Wurzelstöcke zu beseitigen und den Boden 
einzuebnen. Diese Räumungsarbeiten müssen bis zum Tag des Besitzübergangs ab-
geschlossen sein. 
 

5.3 Alle vom Landschafts- oder Naturschutz betroffenen Gehölze dürfen nicht ohne aus-
drückliche Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. Auf die Vor-
schriften des Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnatur-
schutzgesetz - LNatSchG NRW) in der derzeit gültigen Fassung wird hingewiesen. 
 

5.4 Bei Zuwiderhandlungen muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anord-
nen; sie kann anordnen, dass die Ersatzpflanzungen am alten Standort vorgenommen 
werden müssen (§ 34 FlurbG). 

 
6. Grenzmarken 
 

Hinsichtlich der alten und neuen Grenzvermarkung wird darauf hingewiesen, dass bei den 
Vermessungsarbeiten die neuen Grenzen zunächst durch Markierungspfähle kenntlich ge-
macht wurden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Pfähle zum 
Zeitpunkt des Besitzübergangs noch vorhanden bzw. zu erkennen sind. Die Abmarkung mit-
tels Grenzsteinen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
 

Es liegt im Interesse jedes Beteiligten, Sorgfalt walten zu lassen, um Beschädigungen an 
Acker- und Erntegeräten zu vermeiden. Für Schäden an landwirtschaftlichen Geräten haftet 
grundsätzlich weder die Teilnehmergemeinschaft noch die Flurbereinigungsbehörde, es sei 
denn, dass diese Schäden unvermeidbar waren. Entsprechendes gilt für die alten Grenzstei-
ne. Alt- und Neueigentümern wird empfohlen, sich gegenseitig über die Lage der alten 
Grenzsteine zu unterrichten. 
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 4 
Die Beteiligten sind darüber hinaus verpflich- tet, bei der Bewirtschaftung der Abfindungs-
flurstücke sorgfältig darauf zu achten, dass Grenzmarken nicht beschädigt oder in ihrer Lage 
verändert werden. Vorsätzlich oder grob fahrlässig entfernte oder beschädigte Grenzmarken 
müssen auf Kosten des Verursachers neu gesetzt werden. 
 
7. Änderungen/Ergänzungen der vorgenannten Bestimmungen 
 

Die Flurbereinigungsbehörde kann diese Überleitungsbestimmungen allgemein oder im Ein-
zelfall ändern oder ergänzen. Die Änderungen oder Ergänzungen werden den betroffenen 
Teilnehmern bekanntgegeben. 
 
8. Zwangsmittel und Geldbußen 
 

Die Flurbereinigungsbehörde kann diese Überleitungsbestimmungen mit Zwangsmitteln 
durchsetzen (§ 137 FlurbG in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz). 
 

Im Übrigen wird auf die Bestimmungen des § 154 FlurbG hingewiesen, wonach Zuwider-
handlungen gegen die Vorschriften des § 34 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 oder des § 85 Nr. 5 FlurbG 
(Veränderungssperren) als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden kön-
nen. Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, können eingezogen werden. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Ralph Merten 
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Preisanpassung für Fernwärme zum 1. Juli 2018

der Fernwärme Duisburg GmbH für die Versorgungsgebiete Marxloh, Obermarxloh, Neumühl, Alt-Hamborn, Alt- 
stadt, Kaßlerfeld, Duissern, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Dellviertel, Hochfeld, Wanheimerort, Rheinhausen-Mitte, 
Hochemmerich, Bergheim, Friemersheim, Buchholz, Wanheim-Angerhausen, Huckingen und Hüttenheim.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

aufgrund der Veränderung der preisbeeinflussenden Faktoren erfolgt eine Preisanpassung für Fernwärme zum 1. Juli 2018. Die Preise werden entsprechend 
vertraglicher Vereinbarung über die Preisänderungsklausel ermittelt. Unter Berücksichtigung veränderter Grund- und Arbeitspreise steigt der Preis um 
durchschnittlich 3,46 %.

Ihre ab dem 01.07.2018 geltenden Preise entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

Änderungen der Brennstoffkosten gehen zu ca. 53 % über die Preisänderungsklausel in die Ermittlung der Arbeitspreise ein. Weitere Arbeitspreisänderungen wurden 
u. a. durch Änderungen auf dem Wärmemarkt verursacht.

Anpassung der Preisregelungen Wärme Classic (ehemals GI), Wärme Profi (ehemals GII) und Wärme Profi (MAR) [ehemals GII MAR]
Seit dem 1. Januar 2018 wird Erdgas nicht mehr an der EEX gehandelt, sondern an der PEGAS, der zentralen Gas-Handelsplattform der EEX-Gruppe.  Die an dem 
neuen Veröffentlichungsort der PEGAS/Powernext genannten Werte können ohne weiteres in die bestehenden Preisformeln eingesetzt werden. Statt der ursprünglich 
bei der EEX veröffentlichten Gaspreise sind ab dem 1. Januar 2018 die bei der PEGAS/Powernext veröffentlichten Gaspreise in die Preisformel einzusetzen.  

Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung werden die Ziffern 4.5  der o.g. Preisregelungen wie folgt gefasst:
4.5 Als Gaspreis (G) werden die an der PEGAS veröffentlichten Werte, und zwar auf der Homepage der PEGAS (www.powernext.com) unter „Pegas Markets“ 
Unterpunkt „Futures market data“ NCG Natural Gas Futures / Settlement prices on Seasons and Calendars – Calender+1“, herangezogen (Quelle: https://www.
powernext.com/futures-market-data). (G) wird aus dem arithmetischen Mittel der letzten sechs veröffentlichten Monate (Addition aller gehandelten Tageswerte) 
gebildet, die mit einem Zeitversatz von zwei Monaten dem Anpassungstermin vorweggehen. Die Gaspreisbasis (G0) von 26,32 €/MWh ist der arithmetische Mittel-
wert der Tageswerte der Monate 11/2011 bis 04/2012. Eine regelmäßig aktualisierte Tabelle der Tageswerte und ihrer Addition findet sich auch auf der Internetseite 
Fernwärme Duisburg GmbH im Downloadbereich unter www.fernwaerme-duisburg.de.

Verbrauchsabgrenzung
Beim Übergang auf die neuen Fernwärmepreise werden wir Ihren Zählerstand zum 30.06.2018 unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Verbrauchsschwankungen 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben maschinell errechnen. Sollte uns bereits ein aktueller Zählerstand vorliegen, wird dieser von uns berücksichtigt.

Allgemeine Informationen
Fragen zu den vorgenannten Preisstellungen beantworten wir Ihnen gerne telefonisch unter der kostenlosen Servicenummer 0800 604 2222.  
(Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr und Fr 8.00 - 15.00 Uhr).

Preise laut Preisregelung Umgerechnet in kW und kWh

netto brutto1 netto brutto1

1. Jahresgrundpreis 10,14 EUR/MJ/h 12,07 EUR/MJ/h 36,49 EUR/kW 43,42 EUR/kW

2. Arbeitspreis Wärme Classic (ehemals GI)

die ersten 600 GJ [166.667 kWh] / Abrechnungsjahr 13,38 EUR/GJ 15,92 EUR/GJ 04,816 Ct/kWh 05,731 Ct/kWh

alle weiteren GJ / Abrechnungsjahr 12,39 EUR/GJ 14,74 EUR/GJ 04,459 Ct/kWh 05,306 Ct/kWh

Arbeitspreis Wärme Profi (ehemals GII)

die ersten 1.800 GJ (500.000 kWh) / Abrechnungsjahr 13,38 EUR/GJ 15,92 EUR/GJ 04,816 Ct/kWh 05,731 Ct/kWh

die weiteren 10.200 GJ (2.833.333 kWh) / Abrechnungsjahr 11,38 EUR/GJ 13,54 EUR/GJ 04,096 Ct/kWh 04,874 Ct/kWh

alle weiteren GJ / Abrechnungsjahr   10,39 EUR/GJ 12,36 EUR/GJ 03,740 Ct/kWh 04,451 Ct/kWh

3. Heizwasserfehlmenge 06,12 EUR/m3 07,28 EUR/m3

ct = Cent, EUR = Euro, GJ = Gigajoule, h = Stunde, kW = Kilowatt, kWh = Kilowattstunde, m3 = Kubikmeter, MJ = Megajoule
1 Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in Höhe von zz. 19 %.

Fernwärme Duisburg GmbH
Duisburg, 29.06.2018



230 Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 19 vom 28. Juni 2018

Herausgegeben von:
Stadt Duisburg, Der Oberbürgermeister
Hauptamt
Sonnenwall 77-79, 47049 Duisburg
Telefon  (02 03) 2 83-36 48
Telefax  (02 03) 2 83-6767
E-Mail amtsblatt@stadt-duisburg.de
Jahresbezugspreis 35,00 EUR
Das Amtsblatt erscheint zweimal im Monat
(ohne Sonderausgaben)
Druck: Hauptamt

K 6439

Postvertriebsstück
Entgelt bezahlt

Deutsche Post AG

Kartentelefon: 0203 - 283 62 100 | www.theater-duisburg.de

Kartentelefon: 0203 - 283 62 100 | www.theater-duisburg.de


